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Satzung  
der 

Interessengemeinschaft  Ledde e.V.  

 

 
§ 1 

Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen Interessengemeinschaft Ledde e.V. 
Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Tecklenburg unter Nr. 606 eingetragen. 
Sitz des Vereins ist Tecklenburg. 
 
 

§ 2 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 3 
Zweck des Vereins 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
Zweck des Vereins ist die Förderung   
 

- des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Umweltschutzes 
- der Jugend- und Altenhilfe 
- der Kunst und Kultur 
- des öffentlichen Gesundheitswesens 
- des traditionellen Brauchtums (einschl. Karneval) 
- des  Sports 
- bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger  und 

kirchlicher Zwecke 
- der Ortsverschönerung  

 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  
 

- gemeinsame Aktivitäten zur Förderung des Umwelt- und Landschaftschutzes  
- Unterstützung vorhandener Träger bei Bereitstellung und Betrieb von sozialen 

Einrichtungen für Jugendliche und Senioren. 
- Durchführung kultureller und musikalischer Veranstaltungen sowie Veranstaltungen 

des traditionellen Brauchtums zur Förderung der Dorfgemeinschaft 
- Schaffung von Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
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Die Satzungszwecke werden auch verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln zur 
Förderung der Ziele des Vereins. Dies erfolgt auch durch die Betätigung als Spenden-
sammelverein und die Durchführung von Konzerten und Verkaufsveranstaltungen  
und das Gewinnen von Sponsoren.   
 
Der Verein kann zur Erfüllung seiner Ziele Zweckbetriebe im Sinne der Abgabenordnung 
unterhalten. 
 
 

§ 4 
Selbstlose  Tätigkeit 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

 
§ 5 

Mittelverwendung 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder erhalten bei 
ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile eines 
Vereinsvermögens. 
 

 
§ 6 

Verbot von Begünstigungen 
 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 7 
Mitgliedschaft 

 
Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen sowie örtliche 
Organisationen und Vereine werden.  
 
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 
Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.  
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§ 8 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen 
Person.  
 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss bis zum 30. September des Jahres 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  
 
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere 
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßer Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversamm-
lung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorsand zu richten ist. Die Mitglieder-
versammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Über-
prüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die An-
rufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der ge-
richtlichen Entscheidung.  
 
 

§ 9 
Beiträge 

 
Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben, die bis zum 30. April eines jeden 
Jahres zu entrichten sind. Die Höhe der Beiträge bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 
Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres aus-
tritt, ausgeschlossen wird oder erst während des Geschäftsjahres eintritt. Der Beitrag wird 
erstmalig mit Eintritt in den Verein fällig, sodann nach Maßgabe der Beitragsordnung. 
 
Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
 
Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden. 
 
 

§ 10 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
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§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören: 
 

- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
- Entlastung des Vorstands 
- Entgegennahme der Berichte des Vorstands 
- Wahl der Kassenprüfer/innen 
- Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 
- Beschlussfassung über die Änderung bzw. Neufassung der Satzung  
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
- Entscheidung über Ausschluss von Mitgliedern 
- Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 
Einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres, findet eine 
ordentliche Mitgliederversammlung statt.  
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen 
schriftlich unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung einberufen. Die Einladung erfolgt per 
E-Mail an die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitgeteilte E-Mail-Adresse bzw. auf aus-
drücklichen Wunsch des Mitglieds, das über keinen Internetzugang verfügt, per einfachem 
Brief postalisch. 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn der Vorstand dazu einberuft. 
Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung auch einberufen, wenn 
mindestens ein Fünftel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
 
Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem 
für Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugäng-
lichen Chat-Raum. 
 
Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort 
mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal drei Stunden da-
vor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an 
die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mit-
glieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die 
letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemäße Ab-
sendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche Mitglieder sind 
verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keinem Dritten zugänglich zu 
machen und unter strengem Verschluss zu halten.  
 
Vorstandsversammlungen und Versammlungen der ordentlichen Mitglieder können 
ebenfalls online oder in Schriftform erfolgen. 
 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vor-
stand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat 
zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf 
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Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt 
die Versammlung.  
 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
 
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Sie ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszweckes oder die Auflösung des Vereins 
können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  
 
Redaktionelle Änderungen und Änderungen der Satzung, welche durch Vorgaben von Ge-
richten, Behörden oder Verbänden erforderlich werden, kann der Vorstand vornehmen. 
Diese Änderungen sind der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben. 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 
 
 

§ 12 
Vorstand 

 
Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus 2 Personen.   
 
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind jeder von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit. Sie können jeder den Verein allein vertreten. 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet 
von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.  
 
Der Vorstand kann für die Planung und Durchführung von Maßnahmen Arbeitsgemeinschaf-
ten bilden. Über die Durchführung der Maßnahmen entscheidet der Vorstand. Die Tätigkeit 
der Personen ist ehrenamtlich. Auslagen, die dem Vorstand in der Ausübung seines Amtes 
erwachsen, kann der Verein erstatten. 
 
 

§ 13 
Kassenprüfung 

 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen. 
Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 14 
Haftung 

 
Der Verein haftet nur bis zur Höhe des Vereinsvermögens für finanzielle Verbindlichkeiten. 
Eine darüber hinausgehende Haftung, namentlich mit dem Privatvermögen der Vereins- und 
Vorstandsmitglieder, besteht nicht. 
 
 
 

§ 15 
Auflösung des Vereins 

 
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen 
Mitglieder die Auflösung des Vereins beschließen. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Tecklenburg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke im Ortsteil Ledde zu verwenden hat.  
 
 

§ 16 
Datenschutz im Verein 

 
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-Schutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung der 
Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System ge-
speichert, genutzt und verarbeitet. 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein rele-
vanten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese Informationen 
werden in dem vereinsinternen EDV-System gespeichert. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kennt-
nisnahme Dritter geschützt. 
 
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht.  
 
Jedes Mitglied hat ein Recht darauf, 
 

- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
- dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig 

sind. 
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- dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei be-
haupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen 
lässt. 

- dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speiche-
rung unzuverlässig war oder die Zwecke, für die sie erhoben und gespeichert wur-
den, nicht mehr notwendig sind. 

- der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen. 
- seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten.  
 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es unter-
sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabener-
füllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. 
 
Der Vorstand kann eine Datenschutzverordnung, in der weitere Einzelheiten der Datener-
hebung und der Datenverwendung sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum 
Schutz der Daten aufgeführt sind, verabschieden.  
      

 
§ 17 

Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung oder eine künftig in ihr aufgenommene Bestimmung 
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durch-
führbarkeit später verlieren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, soll hier-
durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt eine ange-
messene Regelung, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was nach dem 
Sinn und Zweck dieser Satzung geregelt worden wäre, falls man den Punkt bedacht hätte. 
 
 
 
 
Tecklenburg-Ledde, den 15. März 2022 
 


